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Veröffentlichungen von IFRS Regelungen durch das IASB 

Standardentwurf zur Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten  

Das IASB hat gemeinsam mit dem FASB am 28. Januar 2011 den Standardentwurf (ED/2011/1) 
Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities (Saldierung finanzieller Vermögenswert und 
finanzieller Verbindlichkeiten) veröffentlicht. 
 
Der Standardentwurf sieht eine Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten vor, 
wenn das Recht auf Aufrechnung einer finanziellen Verbindlichkeit mit einem finanziellen 
Vermögenswert jederzeit durchsetzbar ist, auch bei Insolvenz der Gegenpartei, und die Möglichkeit 
dieses Recht auszuüben von keinen weiteren Bedingungen abhängig ist (z.B. von zukünftigen 
Ereignissen). Das Recht auf Aufrechnung kann aus einer bilateralen oder einer multilateralen 
Vereinbarung (also zwischen drei oder mehr Parteien) entstehen. Als zweite notwendige Bedingung ist 
gefordert, dass die beteiligten Unternehmen die Absicht haben müssen, die fälligen Beträge durch eine 
Netto-Ausgleichzahlung oder einen zeitgleichen Brutto-Ausgleich auch tatsächlich zu erfüllen. Nur für 
den Fall, dass diese beiden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind, sieht der Standardentwurf eine 
verpflichtende Saldierung vor. In allen anderen Fällen ist eine Saldierung ausgeschlossen. Darüber 
hinaus schlägt der Entwurf erweiterte Angabepflichten zu den aufgerechneten Vermögenswerten und 
Schulden sowie bezüglich der entsprechenden Aufrechnungsvereinbarungen vor. Die Vorschläge sollen 
die bisher nicht deckungsgleichen Vorschriften in den IFRS und US-GAAP annähern und diverse 
industriespezifische Saldierungsmethoden beseitigen. Inhaltlich sind die neuen Vorschläge 
weitestgehend vergleichbar mit den aktuell gültigen Vorschriften in IAS 32. Durch die geplante 
Neufassung wird jedoch ein größeres Augenmerk darauf gelegt, dass das Recht auf Aufrechnung nicht 
nur gegenwärtig durchsetzbar sein sollte. 
 
Beispiel 
 

Unternehmen A TEUR Unternehmen B TEUR Unternehmen A TEUR Unternehmen B TEUR

Vermögenswerte Vermögenswerte Vermögenswerte Vermögenswerte

Forderung B 1.100 Forderung A 900 Netto-Forderung B 200 Forderung A --

Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten

Verbindlichkeit B 900 Verbindlichkeit A 1.100 Verbindlichkeit B -- Netto-Verbindlichkeit A 200

Vor Saldierung Nach Saldierung

Unternehmen A hat eine Forderung gegen Unternehmen B über TEUR 1.100. Unternehmen B wiederum hat eine Forderung gegen
Unternehmen A über TEUR 900. Die beiden Unternehmen vereinbaren, dass die gegenseitigen Forderungen durch eine Zahlung von
TEUR 200 von B an A beglichen werden.
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Ergänzung des Standardentwurfs zum Expected Loss Model 

Das IASB hat am 31. Januar 2011 eine Ergänzung (Supplement) zum im November 2009 
herausgegebenen Standardentwurf (ED/2009/12) Financial Instruments: Amortised Cost and 
Impairment (Finanzinstrumente: Fortgeführte Anschaffungskosten und Wertminderungen) 
veröffentlicht. Die im ursprünglichen Standardentwurf eingeleitete Abkehr vom Modell der eingetreten 
Verluste hin zu einem Modell der erwarteten Verluste wird auch im ergänzenden Standardentwurf 
beibehalten. Die jetzige Veröffentlichung ist aus sicht des IASB notwendig geworden, da in den 
Kommentierungen zum ursprünglichen Exposure Draft erhebliche Zweifel an der praktischen 
Umsetzbarkeit des neuen Modells, insbesondere in Bezug auf offene Kreditportfolien, erhoben wurden. 
Im speziellen geht es um die Bewertungs- und Buchungstechnik, wie die erwarteten Verluste über die 
Laufzeit der Vermögenswerte zu erfassen sind.  
 
Als wesentliche Neuerung werden im ergänzenden Standardentwurf unterschiedliche Ansätze für die 
Erfassung erwarteter Verluste für leistungsbringende Vermögenswerte (sog. good book) und im 
Leistungsfluss gestörten Vermögenswerten (sog. bad book) eingeführt. Erwartete Kreditverluste im 
"guten Buch" sollen verteilt über die Restlaufzeit des Portfolios erfasst werden. Als mögliche Methoden 
für die zeitproportionale Erfassung werden sowohl lineare als auch annuitätische Verteilungen genannt. 
In einem zweiten Schritt ist zu prüfen in welchem Bereich der in absehbarer Zukunft (foreseeable 
future) tatsächlich zu erwartende Forderungsausfall liegen wird. Hierbei ist auf einen Zeitraum von 
mindestens zwölf Monaten abzustellen. Übersteigt der in diesem Zeitintervall erwartete Verlust, den bei 
zeitanteiliger Erfassung der Risikovorsorge ermittelten Betrag, so ist der tatsächlich für die nächsten 
zwölf Monate erwartete Wertberichtigungsbedarf anzusetzen (minimum allowance). 
 

1. Schritt: Verteilung des erwarteten Ausfalls von TEUR 120 über die durchschnittliche 
Gesamtlaufzeit (6 Jahr) des Portfolios D mittels der linearen Methode, um den auf die
einzelnen Jahre entfallenden Betrag zu bestimmen. = 120/6

2. Schritt: Überführung des jährlich anzusetzenden Betrages auf einen zeitanteiligen 40
Wert durch Multiplikation mit dem durchschnittlichen Alter des Portfolios =2x20

Zeitanteiliger Gesamtwertberichtigungsbedarf zum Bewertungszeitpunkt
(Dieser Betrag ist mit dem Betrag der in absehbarer Zukunft erwarteten Verluste zu
vergleichen, der höhere der beiden Beträge ist als Wertberichtigung anzusetzten)

20

Beispiel: Lineare Methode mit nicht diskontierten erwarteten Verlusten

40

Das Kreditportfolio D hat eine durchschnittliche Gesamtlaufzeit von 6 Jahren und eine durchschnittliches
Alter der Forderungen von 2 Jahre, was einer Restlaufziet von 4 Jahren entspricht. Für die Restlaufzeit von 4
Jahren erwartet das Unternehmen Kreditausfälle von TEUR 120. Das Unternehmen bestimmt die
zeitanteiligen erwarteten Kreditverlust mittels der linearen Methode.
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Für diejenigen Vermögenswerte, die in der Leistung gestört sind (bad book), ist der gesamte erwartete 
Verlust sofort und in voller Höhe zu erfassen. Eine derartige Störung ist beispielsweise gegeben, wenn 
es schon zu Zahlungsausfällen oder Verzögerungen bei der Abwicklung von Krediten gekommen ist. 
Die insgesamt zu einem Berichtsstichtag zu erfassende Wertminderung ergibt sich aus der Addition der 
aus den beiden Büchern resultierenden Korrekturbeträge. 
 

Projektplan des IASB 

Das IASB betreibt aktuell eine Fülle an Reformprojekten, die die IFRS in den kommenden Jahren tief 
greifend verändern werden. Einige der geplanten neunen Standards führen zu grundlegenden 
Änderungen in der Rechnungslegung wie etwa die Neuregelung der Leasingbilanzierung oder der 
Umsatzrealisierung. Seitens der Bilanzierenden wird die Umstellung der Rechnungslegung mit 
erheblichem Anpassungsaufwand verbunden sein, der langfristig geplant werden sollte. Die 
nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht der in 2011 zu erwartenden finalen Standards (IFRS), der 
geplanten Standardentwürfe (ED) sowie den geplanten Zeitpunkt der Veröffentlichung: 
 

Projekte Letzte 
Veröffentlichung Q 2 H 2+

Projekte in Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise

Ersetzung von IAS 27 ED IFRS 10

Angaben zu nicht konsolidierten Zweckgesellschaften ED IFRS 12

Investmentgesellschaften -- ED

Fair Value Bewertung ED IFRS 13

Finanzinstrumente (Ersetzung von IAS 39)

Fortgeführte Anschaffungskosten und Wertminderungen ED IFRS 9

Sicherungsgeschäfte (Hedge Accounting) ED IFRS 9

Saldierung finanzieller Vemögenswerte und Verbindlichkeiten ED IFRS 9

Sonstige Projekte

Joint Ventures ED IFRS 11

Leasing ED IFRS

Umsatzrealisierung ED IFRS

Versicherungsverträge ED IFRS 

Jährliches Verbesserungsverfahren 2009-2011 -- ED

Darstellung des Sonstigen Ergebnisses (OCI) ED IAS 1 
amend.

Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ED
IAS 19 

amend.

2011
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Übernahme von IFRS-Regelungen durch die EU 

Endorsement Status Report 

Die EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) hat am 16. März 2011 den aktuellen EU 
endorsement status report veröffentlicht.  
 
Zum Stand 16. März 2011 sind die folgenden vier Verlautbarungen des IASB noch nicht für die 
Anwendung in Europa übernommen: 

Neue Standards 
 
IFRS 9: Finanzinstrumente (12. November 2009) 

Änderungen von Standards 
 
IFRS 7 Angaben – Übertragung von finanziellen Vermögenswerten  
 (7. Oktober 2010) 
IFRS 1 Ausgeprägte Hochinflation und Rücknahme eines festen Übergangs-

zeitpunkt für Erstanwender (21. Dezember 2010) 
IAS 12 Latente Steuern: Realisierung der zugrunde liegenden Vermögenswerte 
 (21. Dezember 2011) 
 

 

Übernommene Regelungen 

Die Europäische Union hat im Amtsblatt vom 19. Februar 2011 die Verordnung (EG) Nr. 149/2011 vom 
18. Februar 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 betreffend die Übernahme 
bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates veröffentlicht. Mit dieser Verordnung 
werden die jährlichen Verbesserungen 2010 an den IFRS in europäisches Recht übernommen. 
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Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung 

Fehlerveröffentlichungen 

Im Folgenden werden die Fehlerfeststellungen im 1. Quartal 2011 durch die DPR anonymisiert 
dargestellt. Das Ziel ist es, Fehler in diesem Bereich künftig zu vermeiden. 
 
Veröffentlichung Nr. 1 
 
Á Lagebericht: Der (Konzern-)Lagebericht enthält weder eine geeignete Ergebnis- und 

Umsatzprognose, noch eine Differenzierung der Prognose nach Segmenten. Dies verstößt gegen 
§ 289 Abs. 1 Satz 4 HGB und § 315 Abs. 1 Satz 5 HGB sowie DRS 15.84-91. 

 
 
Veröffentlichung Nr. 2 
 
Á Leasing: Die X AG hat eine im Jahr 2005 vorgenommene Einstufung eines Leasingverhältnisses 

über ein Verwaltungsgebäude nebst Lager fälschlicherweise nicht korrigiert. Dadurch sind in der 
Bilanz die Sachanlagen sowie die Finanzverbindlichkeiten um jeweils EUR 9,7 Mio. zu niedrig 
ausgewiesen. Dies verstößt gegen IAS 18.8, 13, 20 i.V.m. IAS 8.41ff. Danach war das 
Leasingverhältnis als Finanzierungsleasing einzustufen, weil die wesentlichen Chancen und Risiken, 
die mit dem Eigentum verbunden waren, auf den Leasingnehmer übertragen wurden. Dieser 
wesentliche Fehler aus einer früheren Berichtsperiode hätte im Konzernabschluss zum 31.12.2008 
korrigiert werden müssen. 

 
 
Veröffentlichung Nr. 3 
 
Á Geschäfts- oder Firmenwert: Der Geschäfts- oder Firmenwert ist insgesamt um EUR 4,1 Mio. zu 

niedrig ausgewiesen, da die Anschaffungskosten von drei Unternehmenszusammenschlüssen 
fälschlicherweise nicht mit dem Börsenkurs der ausgegebenen Aktien bewertet wurden. Dies 
verstößt gegen IFRS 3.24 (2004) i.V.m. IFRS 3.27 (2004) wonach die Anschaffungskosten eines 
Unternehmenszusammenschlusses aus dem zum Tauschzeitpunkt veröffentlichten Börsenkurs der 
entrichteten Eigenkapitalinstrumente zu ermitteln sind und kein äußerst seltener Fall vorliegt, der 
ein Abweichen von diesem Grundsatz rechtfertigt. 

 
Á Immaterielle Vermögenswerte: In der Konzernbilanz sind immateriellen Vermögenswerte sowie 

in der Konzerngewinn- und Verlustrechnung das Ergebnis nach Steuern um ca. EUR 2,7 Mio. zu 
hoch ausgewiesen, da bereits verkaufte Lizenzrechte nicht ausgebucht wurden. Dies verstößt gegen 
IAS 38.112 (a) (2004) i.V.m. IAS 38.113 (2004), wonach ein immaterieller Vermögenswert bei 
seinem Abgang erfolgswirksam auszubuchen ist. 
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Á Marketingausgaben: Das Konzernergebnis nach Steuern ist um rund EUR 0,4 Mio. zu hoch 
ausgewiesen, weil Marketingausgaben einer Tochtergesellschaft in den USA in dieser Höhe zu 
unrecht aktiviert wurden. Dies verstößt gegen IAS 38.68 (2004) i.V.m. IAS 38.69 (c) (2004), wonach 
Ausgaben für Werbekampagnen und Maßnahmen der Verkaufsförderung als Aufwand zu erfassen 
sind. 

 
Á Unternehmenserwerb: Im Anhang fehlen die notwendigen Angaben zum Erwerb der Y S.A.S. 

welche die X AG vor der Freigabe des Abschlusses erworben hat. Dies verstößt gegen IFRS 3.66 (b) 
2004 i.V.m. IFRS 3.71 (2004), 3.67 (2004), wonach der Erwerber im Anhang Informationen 
anzugeben hat, wenn der Erwerb vor der Freigabe des Abschlusses erfolgte. 

 
Á Wertminderungstest: Es fehlen folgende Angaben zum Wertminderungstest des Geschäfts- oder 

Firmenwertes: 
 

1. Entgegen IAS 36.134 (a) wurden die Buchwerte der den beiden zahlungsmittelgenerierenden 
Einheiten zugeordneten Geschäfts- oder Firmenwerte nicht angegeben. 

2. Entgegen IAS 36.134 (c) wurde die Grundlage, auf der die erzielbaren Beträge der 
zahlungsmittelgenerierenden Einheiten ermittelt wurden, nicht angegeben. 

3. Entgegen IAS 36.134 (d) (iii) wurde der Zeitraum, für den die Unternehmensleitung die 
Cashflows geplant hat, nicht angegeben. 

4. Entgegen IAS 36.134 (d) (iv) wurden die im Rahmen des Wertminderungstests verwendeten 
Wachstumsraten, zur Fortschreibung der Cashflow-Prognosen nach dem 
Detailplanungszeitraum, nicht angegeben. 

 
Á Konzernlagebericht: Der Konzernlagebericht weist folgende Fehler auf: Die Aussage des 

Unternehmens, dass die enorme Ergebnisverbesserung innerhalb von 12 Monaten in Verbindung 
mit der gelungenen Umsatzsteigerung eindrucksvoll die Akzeptanz des neuen, innovativen 
Geschäftsmodells der X unterstreiche, ist falsch. Die dargestellte Verbesserung des Ergebnisses im 
Vergleich zum Vorjahr, ist im Wesentlichen auf andere Faktoren zurückzuführen, bei denen es sich 
weitestgehend um Einmal-Effekte handelt. Dies verstößt gegen § 315 Abs. 1 Satz 1 HGB, wonach 
der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so 
darzustellen sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. 
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Veröffentlichung Nr. 4 
 
Á Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen: Herr X wurde 

am 2. Januar 2007 in der Verwaltungsrat der Y AG berufen und war bis zu seinem Ausscheiden am 
5. Mai 2008 eine nahe stehende Person der Y AG. Entgegen IAS 24.17 wurde folgende 
Vereinbarung mit Herrn X als nahe stehende Person im Konzernanhang nicht angegeben:  

 
1. Übertragung von 54 % der Geschäftsanteile der Z GmbH an Herrn X gegen Zahlung eines 

Kaufpreises von EUR 1. 
2. Verzicht auf den Erhalt von 1.603.209 Aktien der Y AG (von 1.940.000 Aktien) aus dem 

Kaufvertrag zum Erwerb von 100 % der Geschäftsanteile an der Z GmbH für die 
Rückübertragung von 54 % der Geschäftsanteile der Z GmbH. 

3. Abschluss einer Option zum Erwerb der rückübertragenen Anteile (54 %) durch die Y AG 
gegen Zahlung von EUR 125 oder die Begebung von 150.000 Aktien der Y AG. 

 
Á Konsolidierung: Die zum 31.12.2007 als Anteile an assoziierten Unternehmen bilanzierte Z GmbH 

wurde zum 31.12.2007 entgegen IAS 27.12f., IAS 27.14f. nicht im Wege der Vollkonsolidierung in 
den Konzernabschluss der Y AG einbezogen. 

 
Á Wandelanleihe: Der Jahresverlust 2007 ist um TEUR 103 zu niedrig ausgewiesen. Entgegen IAS 

39.43 wurde bei dem erstmaligen Ansatz der Wandelschuldverschreibung 2007/2010 ein Ertrag von 
TEUR 110 erfasst. Unter Berücksichtigung des in 2007 erfassten Zinsaufwands in Höhe von TEUR 7 
aus der Aufzinsung der diskontierten Anleihen ergibt sich eine Auswirkung auf das Jahresergebnis 
in Höhe von TEUR 103. 

 
Á Anteile an assoziierten Unternehmen: Die Beteiligungen an assoziierten Unternehmen sowie die 

Gewinne und Verluste aus diesen Unternehmen wurden nicht gesondert in der Bilanz bzw. der 
Erfolgsrechnung ausgewiesen. Dies verstößt gegen die Mindestanforderungen an die Gliederung 
gemäß  IAS  1.56  (e)  (vormals  IAS  1.68  (e))  bzw.  IAS  1.82  (c)  (vormals  IAS  1.81  (c)).  Die  
Periodengewinne der assoziierten Unternehmen wurden entgegen IAS 28.37 (b) nur als Saldo 
dargestellt. Entgegen IAS 28.23 (a) und IAS 28.33 wurden die Geschäfts- oder Firmenwerte aus 
dem Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen (at Equity Bilanzierung) separat von der 
Beteiligung ausgewiesen und nicht als Teil des Beteiligungsbuchwertes. 
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Veröffentlichung Nr. 5 
 
Die Aufdeckung doloser Handlungen bei der X S.A, einer Tochtergesellschaft der Y AG, führte zur 
Feststellung von Fehlern im Konzernabschluss zum 31.12.2009. 
 
Á Eigenkapital: Das Konzerneigenkapital war um EUR 106,5 Mio. und der Konzernjahresüberschuss 

um EUR  48,6  Mio.  zu  hoch.  Der  Gewinn  je  Aktie  war  um EUR  3,22,  der  verwässerte  Gewinn  je  
Aktie um EUR 3,23 zu hoch. 

 
Á Fehlerhafter Ausweis bei Vermögenswert: 
 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 50,4 Mio., wurden zum einen 
entgegen IAS 39.63f. nicht mit dem erzielbaren Betrag bilanziert und waren zum anderen 
entgegen IAS 18.14ff. noch nicht realisiert. 

2. Der Geschäfts- oder Firmenwert mit EUR 21,3 Mio., wurde entgegen IAS 36.90ff. nicht mit dem 
erzielbaren Betrag bilanziert. 

 
Á Fehlerhafter Ausweis bei Schulden: 
 

1. Langfristige Rückstellungen in Höhe von EUR 12,2 Mio. wurden entgegen IAS 37.14ff. nicht 
angesetzt. 

2. Kurzfristige Bankverbindlichkeiten in Höhe von EUR 11,5 Mio. wurden entgegen IAS 1.32 mit 
Forderungen saldiert. 

3. Gegenläufige kurzfristige und langfristige Verbindlichkeiten mit EUR 9,0 Mio. und EUR 2,4 
Mio., aus Unternehmenserwerben, wurden entgegen IFRS 3.33 (2004) nicht aufgelöst. 

 
Á Forderungsbewertung: Aufgrund der dolosen Handlungen sind im Jahresabschluss der Y AG zum 

31. Dezember 2009 die Forderungen gegenüber der X S.A. in Höhe von EUR 76,3 Mio. nach 
§§ 253 Abs. 2 und Abs. 3 i.V.m. § 279 Abs. 1 HGB abzuwerten. Das Eigenkapital war dadurch um 
EUR 76,3 Mio. zu hoch. 
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Veröffentlichung Nr. 6 
 
Á Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen: Die X 

Aktiengesellschaft hat weder im Konzernanhang noch im (Konzern-) Lagebericht die indirekte 
Mehrheitsbeteiligung des Aufsichtsratsmitglieds A angegeben. Die fehlende Angabe verstößt gegen 
IAS 24.12 und §§ 315 Abs. 4 Nr. 3, 289 Abs. 4 Nr. 3 HGB. Zudem wurde die Prolongation eines 
Darlehens zzgl. Zinsen in Höhe von EUR 1,1 Mio. an die insolvente Schwestergesellschaft X AG nicht 
angegeben. Dies verstößt gegen IAS 24.17.  

 
Á Wertminderungstest: Im Konzernanhang wurden wesentliche Angaben zum Werthaltigkeitstest 

des Geschäfts- oder Firmenwertes (u.a. Wachstumsrate) nicht gemacht. Dies verstößt gegen IAS 
36.134. 

 
Á Konzernlagebericht:  

1. Bei der Darstellung der Grundzüge des Vergütungssystems wurden keine Angaben zu den 
Parametern der Erfolgsbindung der variablen Vergütung gemacht. Dies verstößt gegen §§ 315 
Abs. 2 Nr. 4, 289 Abs. 2 Nr. 5 HGB. 

2. Es wurde die unzutreffende Aussage getroffen, dass die Gesellschaft den Empfehlungen der 
Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex mit den in ihrer 
Entsprechungserklärung veröffentlichten Ausnahmen entspricht, obwohl weder der Besitz von 
Aktien der Gesellschaft der Aufsichtsratsmitglieder A und B, der indirekt einzeln und insgesamt 
jeweils größer als 1 % der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien ist, angegeben wurde, 
noch die fehlende Angabe als Ausnahme in der Entsprechungserklärung genannt ist. Dies 
verstößt gegen DSR 15.14 i.V.m. § 342 Abs. 2 HGB. 
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Veröffentlichung Nr. 7 
 
Á Leasingverhältnisse: Die Angaben zu Operate-Leasingverhältnissen als Leasingnehmer oder 

Leasinggeber im Konzernanhang der X AG sind unvollständig. Es fehlen für das Geschäftsjahr 2009 
die Summen der künftigen Mindestleasingzahlungen für Ladenflächen aus unkündbaren Operating-
Leasingverhältnissen in Höhe von EUR 350 Mio. als Leasingnehmer und EUR 10 Mio. als 
Leasinggeber, getrennt nach Zeiträumen (bis zu einem Jahr, zwischen einem und fünf Jahren und 
über fünf Jahre). Ferner fehlen die Zahlungen aus Leasingverhältnissen, die im Geschäftsjahr 2009 
als Aufwand erfasst wurden, getrennt nach Beträgen für Mindestleasingzahlungen, 
Eventualmietzahlungen (Umsatzmiete) und Zahlungen aus Untermietverhältnissen sowie eine 
allgemeine Beschreibung der wesentlichen Leasingvereinbarungen. Dies verstößt gegen IAS 17.35 
(a), (c), (d) sowie IAS 17.56 (a) und (c).  

 
Á Lieferantenzuschüsse: Im Konzernabschluss sind die sonstigen betrieblichen Erträge sowie der 

Materialaufwand um jeweils EUR 57,1 Mio. zu hoch ausgewiesen. Lieferantenzuschüsse und 
vergleichbare Vergütungen werden als sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen statt mit dem 
Materialaufwand saldiert, obwohl die Leistungen der X AG von der eigentlichen Warenlieferung 
nicht eindeutig getrennt werden können und die ihrem wirtschaftlichen Gehalt nach Preisnachlässe 
oder Mengenrabatte darstellen. Dies verstößt gegen IAS 2.11. 

 
 
Veröffentlichung Nr. 8 
 
Á Wertminderungstest: Das Eigenkapital und der Geschäfts- oder Firmenwert sind um EUR 4,8 Mio. 

zu hoch ausgewiesen. Die jahrelangen operativen Verluste und Planabweichungen bei der 
amerikanischen Tochtergesellschaft hätten bereits in Vorjahren zu entsprechenden 
Plananpassungen in den Wertminderungstests führen müssen. Darüber hinaus waren die 
verwendeten Diskontierungssätze nicht laufzeitkongruent und entsprachen nicht der zugrunde 
liegenden Zielkapitalstruktur sowie den speziellen Risiken des Vermögenswertes. Dies verstößt 
gegen IAS 36.33, 36.55 und IAS 36.140 i.V.m. IAS 8.43. 

 
Á Anhangangaben zu Ertragsteuern: Die Anhangangaben zu den latenten Steuern sind in 

wesentlichen Teilen hinsichtlich der Übersicht der temporären Unterschiede (z.B. falsche 
Betragsangaben für alle Vermögenswerte und Schulden aufgrund unzutreffender Anwendung der 
Saldierungsvorschriften), der nicht genutzten steuerlichen Verlustvorträge und der steuerlichen 
Überleitungsrechnung (z.B. Darstellung eines Steuersatzeffektes von 9,51% aus Steuern für 
Vorjahre als steuerfreies Einkommen) unverständlich bzw. fehlerhaft. Dies verstößt gegen IAS 12.81 
(c), (e), und (d).  
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Veröffentlichung Nr. 9 
 
Á Kundenbindungsprogramm: Die  Umsatzerlöse  und  das  Ergebnis  vor  Steuern  sind  im  

Konzernabschluss zum 31.12.2009 um TEUR 616 und das Eigenkapital um TEUR 1.769 zu hoch 
ausgewiesen, da die Auswirkungen des Kundenbindungsprogramms bisher nicht bilanziert wurden. 
Steuereffekte sind nicht berücksichtigt. Die X AG hat für die Berechnung des abzugrenzenden 
Umsatzes ein Verfahren zugrunde gelegt, das zu einem zu niedrigen Abgrenzungswert für noch 
einzulösende Bonuspunkte geführt hat. Dies verstößt gegen IAS 18.13 i.V.m. IFRIC 13.55ff. 

 
 
Veröffentlichung Nr. 10 
 
Á Transaktion mit Anteilseignern: Die sonstigen betrieblichen Erträge und der Konzernüberschuss 

des Geschäftsjahres 2008 sind um jeweils EUR 2,2 Mio. zu hoch ausgewiesen. Die Umwandlung 
von Vorzugsaktien in Stammaktien, die eine Transaktion mit Anteilseignern in ihrer Eigenschaft als 
Anteilseigner darstellt, wurde ertragswirksam erfasst, anstatt diesen Vorgang ergebnisneutral im 
Eigenkapital abzubilden. Dies verstößt gegen IAS 1.98 (unterstützt durch das Rahmenkonzept 
R.70(a)). 

 
 
Veröffentlichung Nr. 11 
 
Á Zwischenberichterstattung: Der Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2010 ist unvollständig. Es 

fehlen unter anderem wesentliche Bestandteile und entscheidungsrelevante Informationen eines 
verkürzten Abschlusses gemäß § 37w Abs. 3 WpHG, wie die Angabe des Konzerngewinns oder  
-verlustes und des Gesamtergebnisses (IAS 34.8 (b)), die verkürzte Eigenkapitalveränderungs-
rechnung (IAS 34.8 (c)), die verkürzte Kapitalflussrechnung (IAS 34.8 (d)), und die Angabe des 
Ergebnisses je Aktie (IAS 34.11). Dies verstößt gegen § 37y i.V.m. § 37w WpHG sowie IAS 34. 
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Ebner Stolz Mönning Bachem 

Neuauflage des Handbuchs „IFRS-Jahresabschluss Erstellung und Prüfung 2010/11“ 

 
Bereits im Januar ist das von Ebner Stolz Mönning 
Bachem herausgegebene Handbuch „IFRS-
Jahresabschluss Erstellung und Prüfung 2010/11“ 
erschienen. Die neu bearbeitete 7. Auflage ist im 
Besonderen auf die Bedürfnisse von 
mittelständischen IFRS-Bilanzierern und deren 
Prüfer zugeschnitten. Entlang des typischen 
Bilanzaufbaus im Mittelstand werden die IFRS 
spezifischen Vorgaben dargestellt und 
praxisgerecht erklärt. Das Buch profitiert dabei 
vom umfangreichen Erfahrungsschatz der 
Autoren, die seit Jahren auf die Prüfung und 
Beratung mittelständischer Unternehmen 
spezialisiert sind. 
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Haben Sie Fragen zur Bilanzierung nach IFRS? 
 
Impairment Test 
 
Latente Steuern 
 

Kaufpreisallokation 
 
Aktienoptionen 
 
Hedging von Finanzinstrumenten 
 

Finanzierungsleasing 
 
 
Wenden Sie sich an uns, wir helfen Ihnen bei der Implementierung 
von maßgeschneiderten Bewertungstools! 
 

IFRS Competence Center 

Stuttgart 
Uwe Harr 
Tel.: +49 711 2049-1179 
uwe.harr@ebnerstolz.de 

Hamburg 
Dirk Schützenmeister 
Tel.: +49 40 37097-179 
dirk.schuetzenmeister@ebnerstolz.de 

Hannover 
Hans-Peter Möller 
Tel.: +49 511 936227-39 
hans-peter.moeller@ebnerstolz.de 

 
Köln 
Marcus Lauten 
Tel.: +49 221 20643-45 
marcus.lauten@ebnerstolz.de 

 
Bonn 
Burkhard Völkner 
Tel.: +49 228 85029-111 
burkhard.voelkner@ebnerstolz.de 

 
München 
Matthias Walber 
Tel.: +49 89 549018-259 
matthias.walber@ebnerstolz.de 

 
Frankfurt 
Thomas Klemm 
Tel.: +49 69 7104883-4 
thomas.klemm@ebnerstolz.de 
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